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anerkannt werden muß, beeılt sich K, dıe Vermutung auszusprechen, daß
diese Stelle wahrscheinlich einem früheren utor nachgebildet sSe1 Ich kann

diese Tendenz 11UT protestieren ; ch verstehe nicht, W1Ee Man VON der
römiıschen Großzügigkeit In der Sprache des Gesetzgebers nıcht gepackt
eın kann, die Tast auf jeder Seite der h1 e Iınden ist, wenngleich
die Entlehnungen der Gedanken un Ausdrücke VO  — Cassıan, St. Hieronymus
il nıcht bestritten werden soll

Unser Mitbruder wıird M1r nıcht übelnehmen, dessen bın ich sicher,
a6 ich meıline (jedanken Ooffen un in er Aufrichtigkeit ausgesprochen
habe. Ich habe mehrere Wochen meines ] ebens der geNaUECNH Lesung seiner
Arbeit gew1ldmet e{waAas kann ich MLr nicht Oit un nıicht un des
erstien Besten willen erlauben! Im allgemeınen ich VO  —$ der ersten
Stunde Al den günstigsten FEindruck un habe in immer noch \AIT haben
da eine ausgezeichnete philologische Studie, die die Verbreitung der Kenntnis
des Spätlateins sehr erleichtern 1G Linderbauers uch ist berufen,
in jeder Bibliothek, die e{was aut sich hält, latz iinden, der CiHEe
der Werke, die einen wirklichen Fortschritt des menschlichen Wiıssens
bedeuten Es macht seinem Autor alle hre und ebenso der Abte!l eEiten,
der aNzell bayrischen Benediktinerkongregation, die nıcht gezögert hat,
die Kosten der Drucklegung auf sich f nehmen. Als hestes abschließendes
1Lob 111 ich hinzufügen, daß das Werk die nötigen Flemente enthält, IN

dıe meisten / weiıfel lösen, die sich noch immer in Dezug al den authen-
iıschen ExT der « Regula monachorum > erheben könnten und deren LEr-
klärung endgültig jestzulegen. Germain Morın.Bregenz.

Die Bistumserrichtung in Deutschland im achten Jahrhundert. Von
IIr jur. phıl ermann Notitarp „Kirchenrechtliche Abhandlungen“,
Heftt Verlag Ferd Enke, Stuttgart 1920

Nach eliner kurzen Einleitung über die alten Deutschen Bistumer Aaus der
Römerzeit bringt der e1l ine knappe Darstellung der Geschichte der
Bistumserrichtungen 1n der frühkarolingischen eit In Zusammenfassung der
reichen Forschungsergebnisse wıird ber den Hergang be1i deren Enstehung
berichtet. 1)as erste Wwar UiIfeCHT der. Stützpunkt für dıe Heidenmission
unter den Friesen Hıer begann dıe Tätigkeit der angelsächsischen Missıonäre,
vorerst besonders W ılfrieds. Bistumsgründer ist Willibrord. S werden
auch dıie weliteren Schicksale Utrechts D1S Z  z Jahrtausendwende VEI-=

OlgT, namentlich. das Eingreifen des Bonifatius gewürdigt un die
Hauptdaten DIS au! den heutigen Tag kurz erwähnt, miıt Calvın, den Janse-

An Stellenısten und Altkatholiken als Frben der Schöpfung Willibrords
folgen die ch 11 *u 190 alzburg, Freising, kKegensburg und
Passau. Durch die Stürme der Völkerwanderung reiteien sich noch esie
des Chrıstentums, dıe VO  — Wanderbischöfen im Glauben erhalten wurden dıe
Iro-Schotten errichteten Klöster, deren Abt bischöfliche Jurisdiktion besaß und
TUr dıe bischöflichen Funktionen einen Weihbischof Aall der eite hatte ; aber
S1e /aren ohne test abgegrenzte L)1özesen. S0 kam auch KuUpertius OM
westlichen Frankenreich nde des Jahrhunderts, errichtete 11t (Cjenehm1-

des Bayernherzogs das eier nd eireute VOonNn da Uus dıe 1538005

wohnende Bevölkerung. Die Schenkungen des Merzogs Theodo und dıe
Güterkäufe St kKuperts verbürgten schon ine gesicherte Zukun Die teste
Umgrenzung des Sprengels.und dıe Eingliederung 1n die Hierarchie erfolgte
Erst 738 durch Boniftatıus als päpstlichen Legaten Dabei wurde das Kloster
zum Sıtz des Bistunms gemacht. Durch die' Zuwendungen der ursien und
dıie Freigebigkelt der Bevölkerung bekam dıie Kırche schon bald ansehnliche
uter und wurde dıe orößte Grundbesitzerin des 1 andes 798 wurde Salz-
burg Metropole Bayerns. (janz äahnlich zaren dıe organge iın Regensburg
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und reisıng. Passau WarTr eigentlich 1ne volle Neuschöpfung des hl Bon1i1-
fatiıus Das kurzlebige Bıstum Neuburg wird eigens behandelt ; zeigtstärksten das HMıneinspielen polıtischer (jründe aut dıe Gründung. Der

Abschnitt beschäftigt sich 9000 den Gründungen des Bonifatius 1n
Karlmanns Reich In Eıichstätt hatte Wıllıbald als Klosterbischof g-wirkt Das Bistum wurde nach der Eroberung durch die Frranken za  N
polıitischen (Giründen errichtet, nachher der Metropole Maınz zugeteılt. In
urzburg, Erfiurt und Buraburg hat Bonifatius den iroschottischen \VOr=-
arbeıiten gegenüber den römischen Standpunkt um vollen Slep geführt.
In 20-jähriger Wırksamkeit CITAaNQ glänzende Erfolge den Volksstämmen
entsprechend errichtete dıe 1stumer und sorgte durch reiche Dotierung
tur deren Bestand ; Ertiurt und uraburg aber wurden bald VON Maınz Al
gesogen. Veberall zeigte sich ein testes Zusammenwirken ON Kirche und
Staatsyewalt ; Bonitatius wirkte unermüdlich für die Finführung der streng
kanonischen Vorschriften

Der I1 el ist eit ausführlicher und 1efert wertvolle Beiträge YAE  —
Rechtsgeschichte. 7uerst werden die kirchen- und staatsrechtichen
Verh ä ] 55 untersucht. a) Die Gründung geschah unter /usammen-
wirken VOIIN Kirche un Staat Bel Vorhandensein einer entsprechendenahl ON Gläubigen erstrebte die Kırche die Errichtung eines 1STUMS.
BeIl der völligen Naturalwiıirtschafit der eit mu den ogrößten rund-
herrn Dotierung herangegangen werden, den Landesherrn ; die
rechtsförmliche Entstehung wurde erst durch das Erektionsdekret des
Papstes perfekt. D) uch die Bestimmung des Sitzes un der renzen:
mu ßte vorhergehen und geschah nach politisch-völkischen Rücksichten.
C) Zur Dotierung wurden Reichsgüter, Zehent und Iiskalische Finnahmen
zugewlesen. /Zur Besetzung wurde der päpstliche ega beauftragt die
Bischöfe bestimmen und nach Einweisung in ihren Sitz diese OIl
aps bestätigt. Sıcher geschah StEe{s 1 Einvernehmen mit.dem Merrscher ;
das Mitwirkungsrecht wurde VO  — diesem auch ausdrücklich beansprucht.e) Den Kathedralklerus bildeten zuerst meist Benediktiner ; später Tur den.
Außendienst und die Seelscrge eigene Kanoniker. [)ie Klöster sollten
haugtsächlich Stätten des (jebets und der Frziehung SeIN. 1) Für die Land-
kırchen, dıe au CR teste renzen hatten und 1NSs Bistum eingeordnet 11,
Wal dem Bıschof das Anstellungsrecht vorbehalten. Die Landkirchen

1sStums.Eigenkirchen des DIe Pfarrer tanden In lebendiger Verbindungmıt dem Bischof ; alljährlich ZUr Fastenzeit mußten S1e über hre MifSs-
führung Rechenschaft ablegen (Concilium germanıcum /42); se1t damals
wird DIS heute noch der Seelsorgsbericht eingesandt. Die Erzbischöfetanden unmittelbar unter ROm ; dıie VOIL ihm als päpstlichen Legaten CI-
richteten Bıstümer unter 1nm Der Metropolitanverband wurde Papstgeschaffen durch rechtsförmliches Dekret nach Uebersendung des Pallıum  S
Das kirchliche en betätigie sich in Synoden, die anfangs sehr häufiggefelert wurden.

Der Abschnitt erforscht das KIFGNENVErMOÖOSENSTECNL.Träger des Vermögensrechtes Wr das Bistum als Körperschaft, verkörpertUrec dıie Kathedralkirche, symbolisiert durch den Schutzheiligen der
Kirche, als vermögensfähige Anstalt vertireten durch den Bischot In der
Verwaltung um utzen der Kıirche War dieser der Auisicht se1nes DPres-
byteriums unterworfen. Die CNauUC Untersuchung erg1bt, daß die deutschen
1stumer keine „Eigenbistümer“ J sondern römische Einrichtung alt-
kirchlichen Rechts; NUur infolge des Schutzerhältnisses Tür Leistung VO
Abgaben kam einer gewissen Abhängigkeit VON der weltlichen (jewalt ©
daraus uch der AÄnspruch des Königs aul das Recht der Bischofsernennung.In schrittweiser Entwicklung kam aber das kauonische CO immer reiner
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SA Geltung Das zusammenfassende Schlußwort gibt 1n außerst anschau-
liches 1ld aller dieser Verhältnisse

Cjestützt aul dıe neueste Literatur, Quellen und Archivalıen ird das
reichhaltigste Materı1al vorgelegt und das ertragreiche Ergebnis der rkunden-
forschung dargestellt. Besonders Bonifatius ird als der großhe Organıisator
un urermüdlıche Vorkämpfer für die Einführung der altkirchlichen Normen

stetes Zusammenwirken mit der Landesgewalt gebührendCwürdigt und se1in
anls Licht gestellt. 1)a gesegnete Wirken der Benediktiner un die immer orößere
Geltendmachung ihrerRege!l wird dokumentarisch nachgewiesen.MancherPunkt
der verwickelten Bonifatiusfrag wird mehr geklärt ; ist als Gründungs-
jahr Fichstätts /41 festgesteilt Zu viel gesagt 15 wohl, wenn heißt
„Nicht der Metropolit, SONMNdern der König stand 1m Jahrhundert der
Spitze der fränkischen Kirche der verlieh den Beschlüssen der Synoden

echtskraft Wenn auch richtig ist, daß präsidierte ehrenhalber
dürifen doch aUs den Formeln bel dem formelhaften Stil nicht

uch MNag man ach w/ie VOTrweitgehende Folgerungen gezogelhn werden.
SCI1, WEn auch des Boniftfatiusupertus als Glaubensapostel Salzburgs prel
mußte. Für die Zeitfrage VOHand manches erst Wr ollendung führe

Verhältnis zwischen Kirche und aa ist die gründliche Untersuchung De-
höht den Wert des Werkes.onders aktuell. Fın sehr SENAUCS Register Dr. Seb DPletzer

Die Militärseelsorge der Karolingerzeit. Von SC
Lentner, München, 1918 2.:920)

Der Weltkrieg War verschiedentlich Veranlassung, sich auch mit der
Geschichte der Militärseelsorge beschäiftigen Der erfasser bietet eine
solche Untersuchung Tür dıe Karol]ıngerzelit. S1ie ist unmittelbar AaUSs den
Quellen geschöpft und bringt ZUTE Sache durchaus Material. er erste
eıl beschäftigt sich mıt dem Rec hte der Militärseelsorge, der zweıte

derselben, sOoweIlt eben dıe Quellenel miıt der kt Betätigung
Im Anhang WITal neben wel Quellenbeilagen,darüber Aufschluß geben
bisher erschienene Literatur ZUrTr Geschichte derıne Uebersicht über die

Militärseelsorge 1mM Allgemeinen und Besonderen gegeben. Die Arbeıt o1bt
Zeugnis VO  —$ gewissenhafter enuZUNE der Quellen und jener Gründlichkeit,
wıe s1e bei Koenigers Arbeıten auch SONStT gewohnt ist S1e se1 heo-
ogen sowohl als Rechtshistorikern estens empfohle

Würzburg. Dr. Franz RBendel.

Mohammeds Religionsstiftung. Von on Seitz Appr
Ferd Schöningh, Paderborn 921 (52 4°‘50)

Nach dem Stand der neuesten Forschung wird ıne eingehende Be-
trachtung 425tellt über Mohammeds Person und Werk Als Vorzug ird
hervorgehoben, daß sSein großes Reformwerk In der Religion verankerte
nd ZUE: Idee der Stammesverwandschaft uch dıie Gemeinschaft des Glaubens
TU {6: durch den Hinweils autf das Jenseits und das Weltgericht das Ver-
antwortlichkeitsgefühl belebte ; den erzieherischen Wert des CGjebetes AaUS-

nutzte ; sozilalen Sinn und Gottesvertrauen weckte. Dem gegenüber stehen
als Schattenseiten seine Religionsmengereli, die Abweisung der Dreijelnig-
keit und der CGiottheit Christ1 ; die unwürdige ellung der Frau und da-
mm ıt die Zerstörung des Familienlebens; die Statuierung eines blinden Schick-
salsratschlusses. DIie schließliche Verweltlichung des ganzch Reformwerkes
tührte ZUE Herrschsucht, tellte dıe Religion in den Dienst menschlicher
L eidenschaftten und zeitigte einen blindwütigen Fanatiısmus. HTr Ausbreitung
der Lehre wurden verwerfliche Miıttel gebilligt un die Blutrache anerkannt.
ıne göttliche Sanktıon tehlte vollständig. er das Werk des arabischen


